
DER BUNDESMINISTER 
FOR LANDESVERTEIDIGUNG 

GZ 10 072/743-1.13/87 

Veranstaltung des Anneekarnnandos 
. gemeinsam mit dem "Austria Frei
zeit Pool"; 

Anfrage der Abgeordneten Dr.. Ennacora 
und Kollegen an den Bunde~ninister 
für Landesverteidigung, Nr. 1265/J 

Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wien 

1I-.2~Dlf der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nlltionl1rates XVII. OesctzgcbuPllpgriode. 

.425D lAB 

1988 -01- 2 6 

zu 12.{,5/J 

In Beantwortung der seitens der Abgeordneten zun Nationalrat Dr. Ennacora 

und Kollegen am 27. NovEmber 1987 an mich gerichteten Anfrage Nr. 1265/J be

ehre ich Inich folgendes Initzuteilen: 

Bevor ich auf die einzel weise Beantwortung der gegenständlichen Anfrage nä
her eingehe, möchte ich grundsätzlich feststellen, daß es sich beim "AUSTRIA 

FREIZEIT POOL" (AFP) nicht um eine ressortinterne Organisationseinrichtung, 

sondern lDn einen selbständigen Verein handelt. Ich bin daher nur insoweit in 

der Lage, Über den "AUSTRIA FREIZEIT POOL" Auskunft zu erteilen, als in der 

Fragestellung Gegenstände der Vollziehung Ineines Ressorts berührt erscheinen 

(§ 90 der Geschäftsordnung des Nationalrates) . 

Im einzelnen beantworte ich die vorliegende Anfrage wie folgt: 

Zu 1 und 2: 

Der "AUS'IRIA FREIZEIT POOL" ist ein auf gemeinnützige Zwecke ausgerichteter 

Verein, der als Veranstaltungsorganisation zur Unterstützung vonVeranstal

tungen des Anneekolllnandos für die Mi! iz gegründet vmrde. Er ist daher nicht 

in einen Organisationsplan des Ressorts festgehalten. Es gibt auch keine 

rechtliche Vereinbarung zwischen den Bunde~ninisterilDn für Landesverteidi

gung und den AFP. Im· Übrigen venveise ich auf die Beantwortung der Frage 3. 
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Zu 3: 

Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Milizarbeit in den Bereichen 

Sport, Bildung und Kultur organisatorisch und finanziell zu unterstützen. 

D~nit sollte der Tatsache Rechnung getragen werden, daß Veranstaltungen in 

den drei genannten Bereichen aus budgetären und personellen Gründen durch 

das Ressort allein nicht Inehr durchfÜhrbar erschienen. 

Da mit dem Ressort, wie schon erwähnt, keine vertragliche Vereinbarung be

steht, existieren auch keinerlei Verpflichtungen. 

Zu 4: 

Der Anneekamnandant ist einer der Präsidenten des Vereines. In dieser Funk

tion repräsentiert er die Einbindung des Berufskaders in die Milizarbeit und 

garantiert die Verfolgung der Grundidee. 
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